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Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts
vom 11. November 1999 verlangt eine
grundlegende Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs. Dabei ist bis zum 31. Dezem-
ber 2002 ein Maßstäbegesetz (MaßstG) zu
verabschieden, in dem die Vorgaben der
Finanzverfassung »... entsprechend den
vorgefundenen finanzwirtschaftlichen Ver-
hältnissen und finanzwissenschaftlichen
Erkenntnissen durch anwendbare, allge-
meine, ihn [den Gesetzgeber, Anm. d .Verf.]
selbst bindende Maßstäbe ...« konkretisiert
werden. Anschließend ist bis zum 31. De-
zember 2004 das Finanzausgleichsgesetz
(FAG) neu zu regeln. Die Bundesregierung
hat nun mittlerweile einen Entwurf des
Maßstäbegesetzes verabschiedet, worauf
die Länder mit verschiedenen Gegenvor-
schlägen reagiert haben. 

Inhaltlich geht es bei der Neuordnung des
Finanzausgleichs um vier Fragenkomple-
xe, und zwar

• die vertikale Umsatzsteuerverteilung
nach Art. 106 Abs. 3 GG,

• den (horizontalen) Umsatzsteuervor-
wegausgleich nach Art. 107 Abs. 1
GG,

• den Länderfinanzausgleich (i.e.S.) nach
Art. 107 Abs. 2 GG und

• die Bundesergänzungszuweisungen
nach Art. 107 Abs. 2 Satz 3 GG.

Die Rolle dieser vier Elemente des Fi-
nanzausgleichs wird deutlich, wenn
man sich die Konzeption der deutschen
Finanzverfassung vor Augen führt. Bis
auf die Umsatzsteuer wird die Verteilung
der Steuereinnahmen zwischen Bund
und Ländern durch das Grundgesetz
geregelt; die Umsatzsteuerverteilung
übernimmt daher die Rolle des varia-
blen Elements der Finanzverfassung,
mit der die vertikale Einnahmenvertei-
lung gestaltet wird. Der Umsatzsteuer-
vorwegausgleich und der Länderfi-
nanzausgleich haben – ökonomisch ge-
sehen – die Aufgabe, eine Umverteilung
der Steuereinnahmen der Länder zwi-
schen »reichen« und »armen« Ländern
vorzunehmen. Schließlich gewährt der
Bund leistungsschwachen Ländern Er-
gänzungszuweisungen. Tabelle 1 zeigt
für das Jahr 1999, dass im Finanzaus-
gleich erhebliche Zahlungen geleistet
werden. Es ist daher auch wenig über-
raschend, dass die anstehende Neu-
ordnung zwischen Bund und Ländern
und unter den Ländern heftig umstrit-
ten ist.

Christian Baretti, Bernd Huber* und Karl Lichtblau**

Das Maßstäbegesetz auf dem Prüfstand

Im Februar legte das Bundesfinanzministerium einen Entwurf für das vom Verfassungsgericht

geforderte Maßstäbegesetz zum Länderfinanzausgleich vor. Darin sollen die Vorgaben der Fi-

nanzverfassung konkretisiert und allgemeine Maßstäbe für den Finanzausgleich kodifiziert

werden. Die Vorgaben betreffen zum einen die vertikale Finanzverteilung zwischen Bund und

Ländern und zum anderen den umverteilenden horizontalen Finanzausgleich. Mittlerweile ha-

ben die Länder zum Entwurf der Bundesregierung Stellung genommen. In diesem Beitrag wird

dieser Entwurf im Einzelnen vorgestellt und unter finanzwissenschaftlichen Gesichtspunkten

analysiert. Außerdem wird auf die verschiedenen Stellungnahmen der Länder eingegangen.

Tab. 1
Zahlungen im Finanzausgleich 1999
in Mill. DM

* Prof. Dr. Bernd Huber ist Inhaber des Lehrstuhls für
Finanzwissenschaft an der Universität München und
Mitglied des wissenschaftlichen Beirats beim Bun-
desministerium der Finanzen.

** Dr. Karl Lichtblau ist Mitarbeiter des Instituts der
Deutschen Wirtschaft (IW), Köln.
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Das Maßstäbegesetz soll die Vorgaben des Grundgesetzes
zu diesen vier Stufen des Finanzausgleichs näher konkreti-
sieren und ausformen. Diese längerfristig geltenden »Maß-
stäbe« sollen – nach den Vorstellungen des Bundesverfas-
sungsgerichts – als grundlegende Verteilungsprinzipien für
das FAG, das die konkreten Zahlungen festlegt, dienen. Im
Folgenden wird der Entwurf der Bundesregierung zum
MaßstG im Einzelnen vorgestellt und unter ökonomischen
Gesichtspunkten analysiert. Dabei wird auch auf die Posi-
tionen der Länder eingegangen.

Vertikale Umsatzsteuerverteilung

Die Verteilung des Umsatzsteueraufkommens zwischen
Bund und Ländern wird durch ein Bundesgesetz, das der
Zustimmung des Bundesrates bedarf, geregelt. Dabei sind
gemäß Art. 106 Abs. 3 Satz 4 GG folgende Grundsätze zu
beachten:

»1. Im Rahmen der laufenden Einnahmen haben der Bund
und die Länder gleichmäßig Anspruch auf Deckung ih-
rer notwendigen Ausgaben. Dabei ist der Umfang der
Ausgaben unter Berücksichtigung einer mehrjährigen Fi-
nanzplanung zu ermitteln.

2. Die Deckungsbedürfnisse des Bundes und der Länder
sind so aufeinander abzustimmen, dass ein billiger Aus-
gleich erzielt, eine Überbelastung der Steuerpflichtigen
vermieden und die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse
im Bundesgebiet gewahrt wird.«

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sind im
Maßstäbegesetz die verschiedenen unbestimmten Rechts-
begriffe dieser Grundgesetzvorschrift näher zu konkretisie-
ren. Insbesondere müssen dazu die Begriffe »laufende Ein-
nahmen« und »notwendige Ausgaben« definiert und Krite-
rien entwickelt werden, wie der gleichmäßige »Anspruch auf
Deckung« verwirklicht werden kann.

In der finanzwissenschaftlichen Literatur wird übereinstimmend
festgestellt, dass es keine objektiven Kriterien gibt, um die Be-
griffe »notwendige Ausgaben« und »laufende Einnahmen« kon-
kret zu bestimmen (vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim
Bundesministerium der Finanzen 2000). Es ist daher durch-
aus konsequent, wenn der Gesetzentwurf eine rein pragma-
tische Lösung vorsieht. Gemäß § 4 MaßstG dienen die in den
Haushaltsplänen veranschlagten Gesamteinnahmen bzw.
-ausgaben als Maßstab für die laufenden Einnahmen und die
notwendigen Ausgaben, wobei besondere Finanzierungs-
vorgänge wie die Aufnahme und die Tilgung von Krediten au-
ßer Ansatz bleiben. Was den gleichmäßigen Anspruch auf De-
ckung betrifft, sollen die Umsatzsteueranteile von Bund und
Ländern so festgelegt werden, dass die Deckungsquote, al-
so der Quotient von laufenden Einnahmen zu notwendigen

Ausgaben, bei Bund und Ländergesamtheit gleich ist. Der in
Art. 106 Abs. 3 GG geforderte »billige Ausgleich« wird dann
als gegeben erachtet, wenn die »Deckungsquoten auf Dauer
und nicht nur vorübergehend etwa gleich hoch sind«. Dieser
pragmatische Ansatz des Gesetzentwurfs ist zwar grund-
sätzlich zu begrüßen, wirft aber verschiedene Probleme auf.
Im Einzelnen sind folgende Punkte wichtig:

• Die vorliegende Definition von »notwendigen Ausgaben«
und »laufenden Einnahmen« ist keineswegs vollständig.
Insbesondere ist noch zu regeln, wie Budgetverlängerun-
gen und -verkürzungen und innerstaatliche Transfers be-
handelt werden. Da solche Vorgänge die Deckungsquote
beeinflussen, ist ihre Behandlung zwischen Bund und Län-
dern schon seit längerem umstritten und die Praxis un-
einheitlich. Im Einzelnen sind hier vor allem zwei Fragen-
komplexe zu klären: Einmal ist festzulegen, ob zwischen-
staatliche Transfers nach dem Brutto- oder dem Netto-
prinzip zu erfassen sind. Beim Bruttoprinzip werden Zah-
lungen an andere Gebietskörperschaften als Ausgaben
ausgewiesen, beim Nettoprinzip hingegen von den Steu-
ereinnahmen abgezogen, technisch also als Steuermin-
dereinnahmen gebucht. Beim Bruttoansatz ergibt sich rech-
nerisch eine höhere Deckungsquote als beim Nettoansatz.

• Die Frage, ob nach dem Brutto- oder dem Nettoprinzip
gebucht werden soll, stellt sich vor allem beim Bund.
Gegenwärtig werden z.B. beim Bund die Zahlungen an
den EU-Haushalt, die BEZ und die Zuweisungen für den
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nach dem Net-
toprinzip erfasst, bei den Finanzhilfen nach Art. 104a
GG hingegen ein Bruttoansatz zugrunde gelegt.

• Eine Möglichkeit, hier zu einer klaren Regelung zu ge-
langen, besteht darin, im Maßstäbegesetz eines der bei-
den Verfahren verbindlich vorzuschreiben. Einen ande-
ren Ansatz schlägt der Wissenschaftliche Beirat beim
Bundesministerium der Finanzen (1995) vor. Danach hat
sich die Zuordnung zwischenstaatlicher Transfers und der
sie finanzierenden Ausgaben nach dem sog. Belastungs-
bzw. dem Dispositionsprinzip zu richten. Für welche Lö-
sung man sich dabei entscheidet, hat erhebliche Kon-
sequenzen für die ausgewiesenen Deckungsquoten. So
würde bei einer durchgängigen Anwendung des Brutto-
prinzips, die – wenig überraschend – die Länder fordern,
die Deckungsquote des Bundes deutlich ansteigen. Um-
so wichtiger ist es daher, hier im Maßstäbegesetz zu ei-
ner klaren Regelung zu gelangen.

• Eine zweite Frage ist, in welchem Umfang Nebenhaus-
halte und parafiskalische Institutionen in die Berechnung
der notwendigen Ausgaben und laufenden Einnahmen
einzubeziehen sind. Auch dieses Problem betrifft vor-
rangig den Bund, bei dem z.B. die Behandlung des Erb-
lastentilgungsfonds, des Bundeseisenbahnvermögens
und der Bundesanstalt für Arbeit zu klären ist. Auch hier
müsste im Maßstäbegesetz eine klare Lösung gefunden
werden.
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• Es ist sachgerecht, wenn in der Begründung des Ge-
setzentwurfs (S. 28) die Privatisierungserlöse zu den lau-
fenden Einnahmen gezählt werden. Da auch die Erträge
staatlicher Unternehmensbeteiligungen wie z.B. Divi-
denden Teil der laufenden Einnahmen sind, wird auf die-
se Weise eine symmetrische Behandlung des staatlichen
Vermögens gewährleistet. Insbesondere wird kein Anreiz
geschaffen, durch Privatisierung Kapitalerträge der Ein-
beziehung in die Umsatzsteuerverteilung zu entziehen.

• Dieses Symmetrieprinzip müsste allerdings konsequen-
terweise auch bei Kredittransaktionen zur Anwendung
kommen. Da die Aufnahme und Tilgung von Krediten au-
ßer Ansatz bleibt, wären dementsprechend auch die Zins-
ausgaben von Bund und Ländern nicht bei der Berech-
nung der notwendigen Ausgaben einzubeziehen. In der
gegenwärtigen Regelung kommt es dagegen zu einer –
gesamtwirtschaftlich sicher unerwünschten – Begünsti-
gung der Kreditfinanzierung im Vergleich zur Steuerfi-
nanzierung, weil die Zinsverpflichtungen aus der Kredit-
aufnahme die Position von Bund bzw. Ländern bei der
Umsatzsteuerverteilung begünstigen.

• Besonders problematisch ist schließlich, dass gemäß § 3
Abs. 2 MaßstG mit der Festlegung der Umsatzsteuer-
anteile eine gleiche Deckungsquote bei Bund und Län-
dern verwirklicht werden soll. Wird diese Vorgabe des
Maßstäbegesetzes mechanisch umgesetzt, ergeben sich
massive Fehlanreize. Insbesondere der Bund könnte dann
nämlich damit rechnen, dass eine großzügige Ausga-
benpolitik seinen Anteil am Umsatzsteueraufkommen er-
höht. Es würde also genau die im Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts vom November 1999 angesprochene
Situation entstehen, dass Ausgabenerhöhungen einer
staatlichen Ebene durch eine höhere Beteiligung an der
Umsatzsteuer wenigstens teilweise refinanziert werden.

• Wie ausgeprägt diese Fehlanreize sind, wird deutlich,
wenn man z.B. die Auswirkungen einer Ausgabenerhö-
hung des Bundes auf die Umsatzsteuerverteilung er-
rechnet. Danach würden dem Bund gut 60% dieser hö-
heren Ausgaben durch höhere Umsatz-
steueranteile faktisch ersetzt werden.1 Be-
rücksichtigt man außerdem, dass nach
dem gegenwärtigen Entwurf Zinsausga-
ben Teil der notwendigen Ausgaben sind,
beträgt der Refinanzierungssatz unter
Umständen sogar 70%. Handelt es sich
bei diesen Ausgaben um Zahlungen an
die Länder, die wie z.B. die Finanzhilfen
nach Art. 104 a GG zu den laufenden Ein-
nahmen der Länder zählen, würde der
Bund (nahezu) 100% im Wege der Um-

satzsteuerverteilung zurückerhalten. Die negativen An-
reizeffekte des Deckungsquotenverfahrens sind in der
Abbildung auch graphisch dargestellt.

• In der Begründung des Gesetzentwurfes (S. 29) wird aller-
dings die Gefahr solcher Fehlanreize bestritten, und zwar
mit dem Hinweis, dass »ein derartiges Ausgabenverhalten
... bei der Gegenseite eine analoge Reaktion auslösen wür-
de«. Dieser Einwand übersieht allerdings die asymmetri-
sche Situation zwischen Bund und Ländern. Wenn der
Bund seine Ausgaben ausdehnt, würde eine »analoge Re-
aktion« der Länder eine koordinierte Ausgabenerhöhung
aller Länder erfordern. Ein solcher Koordinationsprozess
dürfte mit erheblichen Problemen verbunden sein, zumal
für ein einzelnes Land Anreize bestehen, sich an einem
solchen Arrangement nicht zu beteiligen.2 Dies macht zu-
gleich deutlich, dass die Fehlanreize der vorgesehenen De-
ckungsquotenregelung vor allem ein Problem des Bundes
und weniger der Länder sein dürften.

Angesichts dessen ist es aus finanzwissenschaftlicher Sicht
geboten, die in § 3 Abs. 2 MaßstG vorgesehene Regelung
zu modifizieren. Dabei sollte die Forderung gleicher De-
ckungsquoten abgeschwächt und der Deckungsquote eher
die Rolle eines Indikators für die Finanzlage von Bund und
Ländern im Rahmen der Umsatzsteuerverhandlungen zu-
gewiesen werden. Auf diese Weise ließen sich Fehlanreize
des Deckungsquotenverfahrens entschärfen. 

Umsatzsteuervorwegausgleich

Bei der zweiten Stufe des Finanzausgleichs, dem Umsatz-
steuervorwegausgleich, sieht Art. 107 Abs. 1 Satz 4 GG vor,
dass bis zu einem Viertel des Umsatzsteueraufkommens der

1 Bei der Berechnung werden die Daten des Jahres 1999
(BMF-Finanzbericht 2001) zugrunde gelegt und ver-
einfachend eine gesamtstaatliche Deckungsquote von
100% unterstellt.

2 So profitiert ein kleines Land von den höheren Umsatzsteueranteilen, oh-
ne dass es seine Ausgaben erhöhen muss, um die Deckungsquote zu
verschlechtern.
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Länder für Zahlungen an Länder verwendet werden kann, de-
ren Steuereinnahmen je Einwohner unter dem Länderdurch-
schnitt liegen; das verbleibende Aufkommen wird nach der
Einwohnerzahl verteilt. Im gegenwärtigen Finanzausgleich
werden im Umsatzsteuervorwegausgleich erhebliche Zah-
lungen (2000: 17 Mrd. DM) geleistet, die vor allem an die neu-
en Länder fließen (vgl. Tab. 1). Das Maßstäbegesetz sieht vor,
den Umsatzsteuervorwegausgleich beizubehalten, wobei die
Einzelregelungen weiter unten noch näher diskutiert werden.

Länderfinanzausgleich i.e.S.

Im Länderfinanzausgleich (i.e.S.) als dritter Stufe des Finanz-
ausgleichs ist nach Art. 107 Abs. 2 GG die unterschiedliche
Finanzkraft der Länder angemessen auszugleichen. Um hier
die Regelungen des Maßstäbegesetzes zu würdigen, ist es
zunächst wichtig, sich das ökonomische Grundproblem des
Finanzausgleichs vor Augen zu führen. Die Gestaltung des Fi-
nanzausgleichssystems steht in einem Spannungsverhältnis
von distributions- und allokationspolitischen Zielsetzungen.
Unter Verteilungsgesichtspunkten ist eine weitgehende An-
näherung der Finanzkraft – Stichwort: Einheitlichkeit der Le-
bensverhältnisse – wünschenswert. Gleichzeitig muss in al-
lokativer Hinsicht sichergestellt bleiben, dass den Ländern
noch genügend Anreize verbleiben, ihre Finanzkraft durch
eigene Anstrengungen zu verbessern. 

Aus ökonomischer Sicht liegt die Hauptschwäche des
gegenwärtigen Finanzausgleichssystems darin, dass zwar

die distributiven Ziele weitgehend verwirklicht werden, der
Anreizaspekt dagegen vollkommen vernachlässigt wird. Wie
Tabelle 2 zeigt, werden die Unterschiede in der Steuerkraft
der Länder in erheblichem Maß angeglichen. So steigt in
Thüringen die Steuerkraft je Einwohner von 52,4% vor Aus-
gleich auf 88,3% nach Ausgleich. Gleichzeitig geht die Steu-
erkraft des (Zahler)Landes Hessen von knapp 130% auf
106,7% des Länderdurchschnitts zurück.

Diese starken Nivellierungswirkungen gehen nun allerdings
mit massiven Fehlanreizen einher. Dies wird deutlich, wenn
man die Grenzbelastungen des Finanzausgleichs betrach-
tet, also den Teil zusätzlicher (Lohn)Steuereinnahmen eines
Bundeslandes, der im Finanzausgleich abgeschöpft wird
(Huber und Lichtblau 2000). Wie Tabelle 2 zeigt, bleiben in
den meisten Ländern nur etwa 10% von 1 DM Steuer-
mehreinnahmen im Land, während der Rest an andere Län-
der oder den Bund abfließt. 

Die ausgewiesenen hohen Grenzbelastungen des Finanz-
ausgleichs sind in der finanzwissenschaftlichen Diskussion
der letzten Jahre als ein Kernproblem des Länderfinanz-
ausgleichs identifiziert worden. Vor allem kleinere Länder und
die Empfängerländer sind von ihnen stark betroffen. Für letz-
tere wirkt der Finanzausgleich wie eine Armutsfalle, denn zu-
sätzliche Einnahmen gehen mit einem Abfluss von Zuwei-
sungen in gleicher Höhe einher. Verantwortlich hierfür ist
die im Finanzausgleich an mehreren Stellen garantierte Min-
destfinanzkraft.

Durch die hohen Grenzbelastungen vermin-
dert der Finanzausgleich die fiskalischen An-
reize der Länder, aus eigener Kraft ihre Steu-
ereinnahmen zu erhöhen. Aufgrund des ho-
hen Abflusses zusätzlicher Mittel kann ein
Land das Interesse an einer möglichst effi-
zient arbeitenden Steuerverwaltung verlie-
ren. Auch Investitionen in die wirtschaftsna-
he Infrastruktur werden gegenüber anderen
Ausgaben, z.B. der Schaffung von Kinder-
betreuungseinrichtungen, uninteressanter.
Zu bedenken ist auch, dass das Land zwar
die Kosten von Infrastrukturmaßnahmen zu
tragen hat, die zusätzlichen Steuereinnah-
men, die aus einem höheren Wirtschafts-
wachstum resultieren, dagegen im Finanz-
ausgleich abfließen. Gerade für die finanz-
schwachen Länder wäre aufgrund ihrer an-
gespannten Haushaltssituation ein für den
Landeshaushalt spürbarer Selbstfinanzie-
rungseffekt von Investitionen mehr als wün-
schenswert. Auch die Ansiedelung neuer
Unternehmen wird für ein Land aufgrund des
Abflusses zusätzlicher Einnahmen weniger
attraktiv.

Tab. 2
Umverteilung und Grenzbelastungen im Finanzausgleich 2000
Angaben in %
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Jüngere empirische Studien zeigen, dass
das Anreizargument von erheblicher Be-
deutung ist (Baretti, Huber und Lichtblau
2001). Zahlreiche Rechnungshofberichte der
Länder sowie des Bundesrechnungshofes
machen auf beträchtliche Unterschiede bei
der Steuerverwaltung der Länder aufmerk-
sam. Auch gibt es massive Unterschiede bei
der Zahl der Betriebsprüfungen, deren Ur-
sache im Finanzausgleich gesucht wird (u.a.
Arbeitnehmerkammer Bremen 2001). Aber
der Einfluss des Länderfinanzausgleichs auf
die Steuerverwaltung lässt sich auch direkt
nachweisen: Eine ökonometrische Analyse
zeigt, dass unter sonst gleichen Bedingun-
gen eine hohe Grenzbelastung die Effizienz
der Steuerverwaltung deutlich vermindert
(Baretti, Huber und Lichtblau 2000). So wür-
de eine Verminderung der Grenzbelastung
um 20 Prozentpunkte allein aufgrund einer
besseren Effizienz der Steuerverwaltung
Steuermehreinnahmen von etwa 20 Mrd.
DM erwarten lassen. Auch für das Wirt-
schaftswachstum der Länder ließ sich in ei-
ner empirischen Untersuchung des ifo Ins-
tituts der negative Effekt der Grenzbelas-
tungen des Länderfinanzausgleichs nach-
weisen (Baretti, Fenge, Huber, Leibfritz und
Steinherr 2000). Der Wachstumsverlust
durch eine um zehn Prozentpunkte höhere
Grenzbelastung ließ sich dabei auf jährlich
knapp 0,2 Prozentpunkte beziffern.

Unter ökonomischen Gesichtspunkten muss das Ziel ei-
ner Finanzausgleichsreform daher vor allem ein Abbau der
hohen Grenzbelastungen sein. Das Maßstäbegesetz
nimmt diese Zielsetzung insoweit auf, als an verschiede-
nen Stellen verlangt wird, dass den Ländern von Steu-
ermehreinnahmen ein Eigenanteil verbleiben soll. Zudem
wird – analog zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts
– explizit die Berücksichtigung »finanzwissenschaftlicher
Erkenntnisse« bei der Gestaltung des Finanzausgleichs
gefordert, was man durchaus als Forderung zu einer Ver-
besserung der Anreizwirkungen des Systems verstehen
kann.

Was nun die Ausgestaltung des Länderfinanzausgleichs be-
trifft, sind folgende Fragen zu klären: Zunächst einmal sind
für jedes Bundesland (i) seine Finanzkraft und (ii) sein Fi-
nanzbedarf festzustellen. Soweit die Finanzkraft eines Lan-
des seinen Finanzbedarf übersteigt, ist es finanzstark, also
ausgleichspflichtig, im umgekehrten Fall ist es ausgleichs-
berechtigt. Schließlich wird durch (iii) den Ausgleichstarif fest-
gelegt, in welchem Ausmaß die Finanzkraftunterschiede zwi-
schen den Ländern eingeebnet werden sollen.

Das Maßstäbegesetz sieht hierzu im Einzelnen vor:

(i) Die Finanzkraft eines Landes umfasst gemäß § 9 MaßstG
grundsätzlich alle Einnahmen des Landes und seiner Ge-
meinden. Im Gegensatz zur bisherigen Regelung wer-
den die Gemeindeeinnahmen dabei voll einbezogen. Wie
Tabelle 3 zeigt, hat diese Änderung der bisherigen Fi-
nanzkraftdefinition erhebliche Umverteilungskonse-
quenzen. Insbesondere die steuerstarken westdeut-
schen Länder würden – beim gegenwärtigen Aus-
gleichstarif – erhebliche Einbußen erleiden, die in der
Spitze bis 421 DM je Einwohner (Hamburg) reichen. Zu-
gleich würden sich die Anreizprobleme massiv ver-
schärfen, weil nun auch der Gemeindeanteil an
(Lohn)Steuereinnahmen voll den Abschöpfungswirkun-
gen des Finanzausgleichs unterliegt. In einigen Ländern
wie dem Saarland reicht die Grenzbelastung damit an
100% heran, würde also gegenüber dem Status quo um
gut 7 Prozentpunkte ansteigen.

Die Befürworter dieser Neuregelung (Finanzministerium
Sachsen, BMF) argumentieren nun allerdings, dass die
volle Einbeziehung der Gemeindeeinnahmen eine Ab-
senkung des Ausgleichstarifs, also der Grenzbelastun-
gen, gestatten würde, weil die Finanzausgleichsmasse

Tab. 3
Veränderungen der Ausgleichstransfers und der Grenzbelastungen bei
vollständiger Berücksichtigung der Gemeindesteuern im Finanzausgleich
Modellrechnung 2000, Veränderung gegenüber Status qou
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ansteigt und das gleiche Transfervolumen mit niedrige-
ren Abschöpfungen erreicht werden könne. Diese Be-
hauptung ist aber keineswegs zutreffend, wie das fol-
gende Gedankenexperiment zeigt: Dabei wird – bei vol-
ler Einbeziehung der Gemeindeeinnahmen – der gegen-
wärtige Ausgleichstarif linear so weit abgesenkt, dass
insgesamt das gleiche Ausgleichsvolumen wie bisher
(2000) erreicht wird. Zwar sinken (Tab. 3) dadurch für die
finanzstarken Länder moderat die Grenzbelastungen,
gleichzeitig steigen sie aber vor allem in den neuen Län-
dern an. Damit geht aber dieser Vorschlag gerade in
die falsche Richtung: In den Ländern, in denen die Grenz-
belastung ohnehin schon sehr hoch ist, würden sich
die Anreizprobleme weiter verschärfen, während in den
reichen Ländern, in denen die Grenzbelastung relativ
niedrig ist, die Anreizstrukturen weiter verbessert wer-
den. Unter Effizienzgesichtspunkten ist daher die volle
Einbeziehung der Gemeindeeinnahmen abzulehnen.

(ii) Beim Finanzbedarf wird gemäß § 10 MaßstG grund-
sätzlich von einem gleich hohen Bedarf je Einwohner in
allen Bundesländern ausgegangen. Allerdings kann ein
»abstrakter Mehrbedarf« einen höheren Finanzbedarf be-
gründen, der dann nach der Konzeption des Maßstä-
begesetzes durch eine Einwohnerwertung, also eine
rechnerische Erhöhung der Einwohnerzahl, berücksich-
tigt werden soll. Strittig ist hier vor allem die Einwohner-
wertung bei den Stadtstaaten, die gegenwärtig bei 135%
liegt, sowie die Frage, ob bei dünn besiedelten Flä-
chenländern eine Einwohnerwertung einzuführen ist.
Nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts
ist ein eventueller Mehrbedarf, der eine Einwohnerwer-
tung rechtfertigt, anhand verlässlicher und objektivier-
barer Indikatoren zu bestimmen. Allerdings lässt das
Maßstäbegesetz die Frage, wie Mehrbedarfe zu be-
stimmen sind, offen. Insoweit ist hier das Gesetz er-
gänzungsbedürftig.

Aus ökonomischer Sicht ist zunächst grundsätzlich zu
fragen, was als Maßstab eines abstrakten und objekti-
ven Mehrbedarfs gelten kann und was nicht. Schlichte
Ausgabenvergleiche erfüllen dieses Ziel nicht. Denn hö-
here Ausgaben können zum einen ihren Grund in ei-
nem besseren Angebot an öffentlichen Leistungen ha-
ben und zum anderen ein bloßer Reflex höherer Ein-
nahmen (z.B. aufgrund der bisher praktizierten Einwoh-
nergewichtung) sein.

Bei einer Maßstabsbildung ist zunächst zu klären, wel-
che Ursachen ein möglicher Mehrbedarf haben kann.
Gerade bei den Stadtstaaten werden häufig zusätzliche
Kosten aufgrund der hohen Ballung (Bevölkerungsdichte)
genannt. Dieses Argument geht also von unterschied-
lichen Kostenstrukturen zwischen den Ländern aus. Der
Mehrbedarf eines Landes ist dann der Betrag, den es

aufwenden muss, damit es unter seinen ungünstigen
Kostenbedingungen eine Versorgung mit öffentlichen
Gütern gewährleisten kann, die seinen Bürgern das glei-
che Nutzenniveau stiftet, das bei den niedrigeren Kos-
ten der anderen Länder erreichbar wäre. Ökonomisch
entspricht dieses Konzept der kompensierenden Varia-
tion der Mikroökonomik. 

Für die praktische Umsetzung bedeutet dies folgendes:
Aus den beobachtbaren Ausgabenunterschieden zwi-
schen den Ländern müssen in geeigneter Weise die Kos-
tenunterschiede abgeleitet werden. Erforderlich ist also
eine Bereinigung der tatsächlichen Ausgaben um Be-
standteile, die auf die Bereitstellung höherer Mengen
oder Qualitäten zurückzuführen sind. Als Kostenunter-
schiede können höhere Preise für Inputfaktoren (z.B. hö-
here Löhne) oder höhere notwendige Einsatzmengen
(z.B. mehr Polizei in Großstädten) gelten, um ein den Flä-
chenländern identisches Niveau an öffentlicher Leistung
(z.B. Sicherheit) zu gewährleisten. Demgegenüber wird
ein Kostennachteil nicht durch ein höheres Leistungsni-
veau determiniert (z.B. mehr Hochschullehrer je Studie-
renden). Solche Einflüsse sind bei der Ermittlung mög-
licher Mehrbedarfe zu bereinigen.

Nach den vorausgegangenen Überlegungen zur Mes-
sung von Mehrbedarfen sollten unter finanzwissen-
schaftlichen Aspekten Verfahren ausscheiden, die auf
einen reinen Vergleich der Ausgaben je Einwohner ab-
stellen und damit die notwendige Mengenbereinigung
nicht leisten können. Dies gilt in gewisser Weise auch für
den »schlichten Großstadtvergleich« im Sinne des ifo
Gutachtens von 1986. Damals wurde für Bremen und
Hamburg (nicht Berlin!) der Mehrbedarf geschätzt, in-
dem – in Zusammenarbeit mit den betroffenen Länder-
finanzministerien sowie dem Bundesfinanzministerium –
ausgewählten Großstädten in den Flächenstaaten die
gesamten vom Staat zur Verfügung gestellten Leistun-
gen fiktiv zugerechnet wurden. Die Zahlen wurden von
den einzelnen Finanzministerien geschätzt. Als Basis
für die Stadtstaatenwertung wurde nun der Durchschnitt
dieser so gebildeten hypothetischen Vergleichsstadt-
staaten genommen und mit dem Durchschnitt der Flä-
chenländer verglichen, also nicht die Stadtstaaten mit
den fiktiven Vergleichsstädten. 

Mit dieser Methode lässt sich die Idee der kompensie-
renden Variation nicht umsetzen. Ein weiterer Nachteil
des Großstadtvergleichs ist, dass er mit der impliziten
Annahme arbeitet, der Mehrbedarf auf Landesebene (In-
dikator I im ifo Gutachten von 1986) sei in allen Stadt-
staaten gleich groß. Nachdem sich die Ballung der Stadt-
staaten jedoch fundamental unterscheidet, dürfte eine
solche Vereinfachung nicht haltbar sein. So ist die Be-
völkerungsdichte von Berlin mehr als doppelt so groß
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wie die Bremens. Somit ist auch davon auszugehen,
dass der aus der Ballung resultierende Kostennachteil
Bremens geringer ist als der von Berlin. Auch die pro-
blematische Zurechnung von Landesleistungen auf die
Großstädte erscheint äußerst problematisch. Es ist zwei-
felhaft, ob dies den Anforderungen des Verfassungsge-
richts im Urteil von 1999 bezüglich Objektivität und Nach-
vollziehbarkeit der zu setzenden Maßstäbe entspricht.

In einem neuen Gutachten (Baretti, Huber, Lichtblau und
Parsche 2001) wurden Mehrbedarfe von Stadtstaaten
auf der Landesebene auf Basis von Kostenvergleichen,
d.h. entsprechend bereinigten Ausgaben ermittelt. Hö-
here Mehrbedarfe für die Stadtstaaten konnten bei An-
wendung verschiedener Verfahren und Varianten durch-
gehend nachgewiesen werden. Sie sind jedoch niedri-
ger als im bisherigen Finanzausgleichssystem unterstellt
und für die einzelnen Stadtstaaten unterschiedlich hoch.
Konkret liegt das festgestellte Intervall einer Einwohner-
gewichtung bei Bremen zwischen 111% und 113%, bei
Hamburg zwischen 113% und 119% und bei Berlin zwi-
schen 110% und 120%. Wichtiger als die konkreten Zah-
len ist aber, dass im Maßstäbegesetz ein ökonomisch
angemessenes Konzept für Berechnung von Mehrbe-
darfen bestimmter Ländergruppen definiert wird.

Es stellt sich an dieser Stelle auch die Frage der Ab-
grenzung zwischen Maßstäbe- und Finanzausgleichs-
gesetz. Während – wie erläutert – im Maßstäbegesetz
festzulegen ist, wie mögliche Mehrbedarfe zu messen
sind, sollte die Höhe des berücksichtigten Bedarfs of-
fen bleiben und erst im Finanzausgleichsgesetz geregelt
werden. Dies wird durch den Vorschlag des Bundes auch
prinzipiell erfüllt. Allerdings wird in der Gesetzesbegrün-
dung auf den erwähnten »Großstadtvergleich« von 1986
Bezug genommen. Der Bund neigt also augenschein-
lich dazu, die Einwohnergewichtung bei 135% zu be-
lassen.

(iii) Im Hinblick auf den Ausgleichstarif verlangt § 11 MaßstG
vor allem, dass den Ländern aus Verbesserungen ihrer
Finanzkraft ein Eigenanteil verbleibt. Wie in der Geset-
zesänderung ausgeführt wird, wäre eine Mindestfinanz-
kraftgarantie, wie sie der gegenwärtige Finanzausgleich
vorsieht, mit dieser Vorgabe nicht zu vereinbaren. Dies
ist ökonomisch insoweit zutreffend, als Länder, die an
der Mindestgrenze liegen, unter besonders hohen Grenz-
belastungen leiden. Unter bestimmten Bedingungen
kann allerdings eine Mindestgarantie für besonders fi-
nanzschwache Länder in Einklang mit Effizienzverbes-
serungen beim Finanzausgleich gebracht werden. Hier-
für ist allerdings erforderlich, dass zusätzliche Einnah-
men der Länder mittels Bundeszuweisungen honoriert
werden, um so die mit der Mindestgarantie verbunde-
ne Armutsfalle zu beseitigen (Huber und Lichtblau 2000).

Falls eine solche flankierende Maßnahme jedoch nicht
ergriffen werden kann, ist der im Entwurf der Bundes-
regierung vorgesehene Verzicht auf Mindestauffüllungen
der einzige Weg, um die Grenzbelastungen auch für die
Nehmerländer nachhaltig zu senken und diese aus der
Armutsfalle »zu befreien«.

Bundesergänzungszuweisungen

Für die vierte Stufe des Finanzausgleichs, die Bundesergän-
zungszuweisungen, ist bei der Beurteilung des Maßstäbe-
gesetzes zu berücksichtigen, dass der Gesetzgebungsspiel-
raum durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts beschränkt ist. Danach kann der Bund nur Ergän-
zungszuweisungen an sog. leistungsschwache Bundeslän-
der zahlen, wobei die Gruppe der leistungsschwachen Län-
der eine Teilmenge der finanzschwachen Länder bilden muss.
Im Maßstäbegesetz ist daher vor allem der Begriff der Leis-
tungsschwäche zu definieren. Im Hinblick auf die sog. allge-
meinen Bundesergänzungszuweisungen, die allgemein die
Finanzkraft der begünstigten Länder anheben, sieht § 13
MaßstG vor, dass ein Land als leistungsschwach einzustu-
fen ist, wenn es auch nach Länderfinanzausgleich »noch deut-
lich« unter dem Länderdurchschnitt liegt. Hier schwebt dem
Gesetzgeber offenbar eine kritische Grenze von z.B. 95% vor,
bei deren Unterschreiten ein Land dann als leistungsschwach
gilt und allgemeine BEZ erhält. Dies bedeutet auch, dass die
gegenwärtige Praxis, alle finanzschwachen Länder zu unter-
stützen, nicht mehr aufrechtzuerhalten wäre. Was die Sonder-
bedarfs-BEZ betrifft, die gegenwärtig bei gut 20 Mrd. DM
liegen und die vor allem in die neuen Länder fließen, wird,
wie es das Verfassungsgerichtsurteil verlangt, ihr Ausnah-
mecharakter und ihre zeitliche Befristung betont. Als konkrete
Leistungen sieht das Gesetz Haushaltsnotlagen-BEZ vor, wie
sie zurzeit das Saarland und Bremen erhalten, und Zuwei-
sungen an die neuen Länder.

Unterschiedliche Vorstellungen von Bund und
Ländern

Mittlerweile haben auch die Länder auf den Entwurf des Maß-
stäbegesetzes reagiert. Eine Gruppe von elf Ländern, der sog.
Hannoveraner Kreis der Ländermehrheit, hat einen Gegen-
entwurf vorgelegt, während die vier Zahlerländer Baden-Würt-
temberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen ver-
schiedene Änderungen im Entwurf des Bundes verlangen.
In der Tabelle 4 werden die verschiedenen Positionen gegen-
übergestellt. Daneben vertritt das Land Thüringen eine eige-
ne Position, indem es Kernelemente des Bundesvorschlags
unterstützt, allerdings eine Rückführung der BEZ ablehnt.

Tabelle 4 macht deutlich, dass es erhebliche Unterschiede
in den Auffassungen von Bund und Ländern, aber auch zwi-
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schen den Ländern gibt. Dissens herrscht insbesondere über
die folgenden Punkte: Bei der vertikalen Umsatzsteuerver-
teilung sehen die Länder ihre eigene Verteilungsposition
durch die Vorschläge des Bundes gefährdet. Während sich
der Bund mehr am Nettoprinzip orientiert, wollen die Län-

der das Bruttoprinzip konsequent ange-
wendet sehen.

Umstritten ist auch der Umsatzsteuervor-
wegausgleich. Hier sieht der Bundesentwurf
die Einhaltung der Einnahmenreihenfolge vor.
Zudem soll eine Mindestauffüllung, wie sie
im gegenwärtigen FAG vorgesehen ist, aus-
geschlossen werden, was – ähnlich wie beim
Länderfinanzausgleich – mit Anreizüberle-
gungen begründet wird. Die Ländermehrheit
lehnt dies ab und will – im Kern – beim Sta-
tus quo bleiben. Die vier Zahlerländer drän-
gen insbesondere darauf, die Vorgabe, die
Einnahmenreihenfolge einzuhalten, aufzulo-
ckern. Dahinter steht die Vorstellung, im Um-
satzsteuervorwegausgleich die Möglichkeit,
durch pauschalierte Zahlungen ein erhebli-
ches Umverteilungsvolumen ohne negative
Anreizwirkungen abzuwickeln (Huber und
Lichtblau 2000). Solche Pauschalzahlungen
würden allerdings mit der Einhaltung der Ein-
nahmenreihenfolge kollidieren. Aus ökono-
mischer Sicht erscheint es daher wenig sinn-
voll, den Umsatzsteuervorwegausgleich, der
ein flexibles Element des Finanzausgleichs-
systems darstellt, durch das Maßstäbege-
setz zu restringieren.

Dissens besteht auch im Hinblick auf die Be-
stimmung der Finanzkraft: Hier gibt es vor
allem bei der Frage der Einbeziehung der Ge-
meindesteuern unterschiedliche Vorstellun-
gen zwischen dem Bund und der Länder-
mehrheit sowie den vier Zahlerländern. Der
Bund will eine vollständige Berücksichtigung,
während die Länderminderheit den Status
quo bewahren und die Gemeindesteuern nur
zur Hälfte einbeziehen will. Dazwischen liegt
die Position der Ländermehrheit. Sie wollen
die Gemeindeanteile an der Einkommen- und
Umsatzsteuer zu mindestens 90%, aber die
Realsteuern wie bisher nur zur Hälfte einbe-
ziehen. Diese Lösung, die wohl vor allem ein
Zugeständnis an Hamburg als Mitglied der
Ländermehrheit darstellt, kann schon unter
systematischen Gesichtspunkten nicht über-
zeugen.

Bei der Einwohnerwertung verlangt die Län-
dermehrheit, dass der – wie oben erläutert

wurde – methodisch unzureichende Großstadtvergleich als
Verfahren zur Ermittlung des Mehrbedarfs der Stadtstaaten
gesetzlich festgeschrieben wird. Aus ökonomischer Sicht ist
dieser Vorschlag abzulehnen und vielmehr für die Methode

Tab. 4
Konstruktionselemente des Maßstäbegesetzes zum Finanzausgleich
Bund- und Ländervorschläge im Vergleich
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des Kostenvergleichs zu plädieren. Die Länderminderheit
schlägt vor, Mehrbedarfe einzelner Länder nicht nur über
eine Einwohnerwertung zu berücksichtigen, wie es das Maß-
stäbegesetz vorsieht. Damit wird der Weg offen gehalten,
Mehrbedarfe durch einen proportionalen Abzug von der Fi-
nanzkraft vorzunehmen, wie von Baretti, Huber, Lichtblau
und Parsche (2001) vorgeschlagen wurde. Dies würde die
Grenzbelastungen der Stadtstaaten reduzieren.

Beim Ausgleichstarif heben der Bund und die Ländermin-
derheit als wesentliches Merkmal hervor, dass »aus Verän-
derungen der Finanzkraft ein Eigenanteil verbleib(en)« muss.
Im Vorschlag der Ländermehrheit spielt diese unter Anreiz-
gesichtspunkten zentrale Vorgabe dagegen nur eine unter-
geordnete Rolle. Sie fordern wie bisher Mindestgarantien
von mindestens 90% und einen progressiven Tarif für die
Zahlerländer.

Während Bund und Ländermehrheit bei den allgemeinen
Bundesergänzungszuweisungen ähnliche Positionen ver-
treten, will die Ländermehrheit bei der Definition der Leis-
tungsschwäche nicht nur die Finanzkraft, sondern auch die
»allgemeine Ausgabenbelastung« als weiteres Kriterium be-
nutzen. Dieser Ansatz ist aus zwei Gründen problematisch.
Zum einen ist der Begriff der Ausgabenbelastung ähnlich va-
ge wie der Begriff des Mehrbedarfs, zum zweiten kollidiert
dieses Kriterium mit der Vorgabe, dass die allgemeinen BEZ
nicht die Finanzkraftreihenfolge verändern dürfen. Dies macht
ein Beispiel deutlich: Wenn zwei Länder eine gleiche Fi-
nanzkraft aufweisen und eines eine hohe Ausgabenbelas-
tung aufweist, ist eine Zahlung von allgemeinen BEZ den-
noch nicht zulässig. Aus diesem Grund ist die vom Bund
vorgeschlagene Regelung, Leistungsschwäche als deut-
lich unterdurchschnittliche Finanzkraft zu definieren, vorzu-
ziehen.

Bei den Regelungen zu den Sonder-BEZ gibt es drei we-
sentliche Unterschiede zwischen den Ländergruppen. Der
Bund betont den Ausnahmecharakter und die Notwendig-
keit der Befristung, ohne allerdings eine degressive Ausge-
staltung der Zahlungen festzuschreiben. Materiell können
auf dieser Basis die Sonderzahlungen fortgeführt werden.
Bei den Sonder-BEZ zur Überwindung von Haushaltsnotla-
gen will der Bund einen höheren Begründungszwang und
höhere Eigenanstrengungen der betroffenen Länder haben.
Insgesamt zeigt der Vorschlag des Bundes in Richtung ei-
nes Abbaus der Sonder-BEZ. Die neuesten Entwicklungen
deuten aber daraufhin, dass die Hilfen an die neuen Länder
auf gleichem Niveau fortgesetzt werden. Die Ländermehr-
heit fordert dies in ihrem Gegenvorschlag explizit und ver-
langt eine Fortführung der BEZ für kleine Länder zum Aus-
gleich der höheren Kosten der politischen Führung sowie –
de facto – einen Zwang zur Gewährung von Hilfen bei ex-
tremer Haushaltsnotlage (Rechtsanspruch auf Bailout). Die
Länderminderheit wehrt sich vor allem gegen den Vorschlag

des Bundes, alle Länder bei der Finanzierung von Hilfen zur
Überwindung einer Haushaltsnotlage zu beteiligen.

Fazit

Aus ökonomischer Sicht sind zwei Komponenten des Maß-
stäbegesetzes getrennt voneinander zu beurteilen: Die ver-
tikale Verteilung des Umsatzsteueraufkommens sowie die
horizontale Umverteilung im Rahmen des Finanzausgleichs.
Beim ersten Punkt, der vertikalen Steuerverteilung ist her-
vorzuheben, dass das vorgeschlagene Maßstäbegesetz zu
mechanisch auf das Deckungsquotenverfahren abzielt, was
mit Fehlanreizen verbunden ist. So kann eine Ebene – und
dabei vor allem der Bund – ihre Aufgaben und damit auch
Ausgaben ausweiten und mittels höherer Umsatzsteueran-
teile eine nahezu vollständige Refinanzierung erreichen.

Für die horizontalen Umverteilungselemente berücksichtigt
der vom Bund vorgelegte Entwurf die von finanzwissen-
schaftlicher Seite vorgebrachten Argumente gegen das be-
stehende Finanzausgleichssystem. So sollen den Ländern
von zusätzlichen Einnahmen höhere Eigenanteile verbleiben
und damit die empirisch nachgewiesenen negativen An-
reizwirkungen des Länderfinanzausgleichs abgemildert wer-
den. Im Bezug auf die Berücksichtigung möglicher Mehr-
bedarfe sollte das Gesetz um Bestimmungen ergänzt wer-
den, welche die konkrete Ermittlung von Kostenunterschie-
den zwischen Ländern regeln. 
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